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Anhörung im Gesetzgebungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank, dass dem Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung (VLF)
Thüringen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens Gelegenheit zur Anhörung
gegeben wird.

Der VLF Thüringen ist im Sinne des Flurbereinigungsgesetzes nicht nur allgemein
Interessenvertreter der Ländlichen Räume in Thüringen, sondern insbesondere auch der
im Verband organisierten 166Teilnehmergemeinschaften in Flurbereinigungsverfahren.
Damit laufen bei uns die landentwicklungsbezogenen Interessen von über 100.000
Grundstückseigentümern, über 250 Landwirtschaftsbetrieben und ca. 180 kommunalen
Gebietskörperschaften zusammen.

Im Namen des Vorstandes des VLF Thüringen nehmen wir im Rahmen der Anhörung im
Gesetzgebungsverfahren zum Thüringer Verwaltungsreformgesetz 2018 wie folgt
Stellung:

Zu: Vierter Teil
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
Artikel 40: Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung und Organisation der Behörden

im Geschäftsbereich des für Infrastruktur und Landwirtschaft zuständigen
Ministeriums (Thüringer Infrastruktur- und Landwirtschaftsbehörden-
neustrukturierungs- und -organisationsgesetz -ThürlLBNeuOrgG-)
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Der VLF Thüringen stimmt grundsätzlich den hier beabsichtigten strukturellen und
organisatorischen Änderungen in der Landesverwaltung, hier im Bereich der
Landentwicklung, zu, obwohl der Freistaat Thüringen seit 1991 bereits eine schlanke 2-
stufige bürgernahe Landentwicklungsverwaltung, ausgerichtet an den Planungsregionen,
vorhält. Dies sind drei Ämter für Landentwicklung in der Fläche und eine Fachabteilung
im TMIL. Mit der Umsetzung dieses Gesetzes werden diese drei Fach- und
Sonderbehörden formal aufgelöst und deren Personal zwei verschiedenen, neu zu
errichtenden Landesämtern zugeordnet. Damit wird faktisch im Bereich Landentwicklung
eine dritte, bisher nicht vorhandene Verwaltungsstufe, nämlich ein Landesamt,
zwischengeschaltet.

Wir melden aus den nachfolgenden Gründen heraus ernsthafte Bedenken zur
beabsichtigten Aufteilung der Aufgaben der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) auf
2 Landesämter gemäß Artikel 40 §§ 1 und 2 des Gesetzentwurfes an.

1. Zur Errichtung beider Landesämter und zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit wird
selbstredend Personal benötigt. Dieses Personal kann mangels
Einstellungskorridor jedoch nur aus der bisherigen Verwaltungsstruktur
gewonnen werden. Dies hat zur Folge, dass entweder die Personalstruktur in den
aufgelösten Ämtern so verbleibt und das neue Landesamt nicht ausreichend
aufgabengerecht besetzt werden kann oder im umgekehrten Fall werden die
bisherigen Ämter zugunsten eines aufzubauenden Landesamtes ausgedünnt und
verlieren ihre Schlagkraft in den Regionen.

2. Der integrierte Ansatz für die ländliche Entwicklung muss erhalten bleiben.
Demzufolge muss eine mehr oder weniger willkürliche Zuordnung ihrer
Instrumente (u.a. Gemeindliche Entwicklungskonzepte,
Dorfentwicklung/Dorferneuerung, Flurneuordnung/Flurbereinigung, ländliche
Infrastrukturmaßnahmen, Kleinstunternehmen der Grundversorgung, LEADER)
auf verschiedene Behörden unbedingt vermieden werden. Sie ist fachlich nicht zu
begründen und läuft auch den aktuellen Bestrebungen zur Weiterentwicklung der
GAK und der europäischen Politik für die Entwicklung der ländlichen Räume
zuwider.

3. Ländliche Entwicklung, Ländlicher Raum und Landwirtschaft muss die Regionen
als Einheit betrachten und dazu die Instrumente in einem ganzheitlichen
Entwicklungsansatz zusammenführen. Ohne die Flurbereinigung sind oftmals
Dorfinnenentwicklung, Dorferneuerung und Revitalisierung nicht möglich.
Infrastrukturmaßnahmen wie ländlicher Wegebau (auch außerhalb der
Flurbereinigung) sowie landespflegerische und naturschutzfach liche
Maßnahmen, um nur einige zu nennen, besitzen meist multifunktionale
Bedeutung und dienen der Stärkung des ländlichen Tourismus. Auch hier sind in
vielen Fällen Bodenordnung bzw. Flurbereinigung erforderlich. Nicht zuletzt ist die
Verwertung des landwirtschaftlichen Grundbesitzes teils ohne das Instrument der
Flurbereinigung nicht möglich. Weitere Beispiele, die gegen eine Aufspaltung des
integrierten Ansatzes sprechen, könnten genannt werden. Alle diese
Instrumente gehören zusammen!

4. Das Landentwicklungsinstrument Flurbereinigung ist nicht nur schlechthin
Vermessung (also technischer Bereich), sondern vor allem und viel mehr,
nämlich gemeinsames und bürgernahes Arbeiten unter der Maxime: „Planen-
Gestalten-Ordnen-Konflikte lösen-Bauen" vor allem auch im Interesse der
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Landwirtschaftsbetriebe. Flurbereinigung ist landwirtschaftsnah im Kern, von den
Wirkungen her aber viel breiter aufgestellt. Kennzeichnend für die erfolgreiche
Umsetzung von Flurbereinigungen sind flexible Strategien, die die kommunalen
Gebietskörperschaften und die hier wirtschaftenden Landwirtschaftsbetriebe als
wichtige, oftmals tragende Bestandteile einer mittelständischen
Wirtschaftsstruktur in die regionale Entwicklung einbinden. Dies funktioniert oft
auf einer informellen interkommunalen Ebene, die kein anderes
Planungsverfahren gestattet.

5. Die zukünftige Entwicklung und Stärkung des ländlichen Raumes und der
Heimatverbundenheit erfordern auch weiterhin die ILE als Maßnahmenpaket aus
einer Hand aebündelt bei einem effizienten Ansprechpartner, einem
Landesamt. Bei Verteilung der Aufgaben der ILE auf verschiedene Landesämter
sind Effizienzverluste in der bürgernahen Facharbeit vorprogrammiert, weil
Landwirtschaftsbetriebe, Bürgermeister und die Bürger künftig verschiedene
Ansprechpartner haben.

6. Die Aufgabenverlagerung auf unterschiedliche Landesämter bedeutet auch
gleichzeitig die Aufsplittung der Förderung und Mittelverwaltung von ELER und
GAK auf 2 unterschiedliche Landesämter, auch dadurch entstehen Effizienzverluste
und Synergieeffekte gingen verloren.

Der VLF Thüringen spricht sich mit den vorgetragenen Punkten für eine zukunftsfähige
und effiziente Integrierte Ländliche Entwicklung gebündelt in einer Zuständigkeit aus
und möchte zu einer bekennenden und richtigen Entscheidung des Thüringer Landtages
für einen starken ländlichen Raum beitragen.

Wir empfehlen, den vorliegenden Gesetzentwurf entsprechend abzuändern.

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Vorstandes des VLF Thüringen
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